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Zusammenfassung

Der Abruf von Erinnerungen an vergangene Ereignisse, Gefühle und Erfahrungen ist ein
komplexer Prozess. Wenn wir traumatische Ereignisse erleben, wie es bei sexualisierter
Gewalt der Fall ist, ergibt sich eine ganze Reihe zusätzlicher Schwierigkeiten und
Komplexitäten. Besonders wichtig wird dies in Gerichtsverfahren, die sich überwiegend
oder ausschließlich auf die Aussage des Opfers stützen, wo das Problem der Fehlbarkeit
des Gedächtnisses in den Mittelpunkt rückt. Einige Forschungsarbeiten betonen
die Möglichkeit, Erinnerungen hervorzurufen, zu verändern oder zu unterdrücken,
insbesondere im Rahmen einer Psychotherapie. Dies hat zu der bedauerlichen Tatsache
geführt, dass die Aussagen von Betroffenen, die sich einer Psychotherapie unterzogen
haben, häufig als unzuverlässig angesehen werden. Dies wiederum kann zu dem
Eindruck führen, dass eine Entscheidung zwischen der Behandlung der negativen
Auswirkungen traumatischer Ereignisse und der Maximierung der Chancen für eine
Verurteilung des Täters vor Gericht getroffen werden müsse. Der vorliegende Beitrag
führt in einige zentrale Konzepte unseres derzeitigen Verständnisses von Erinnerung
ein und gibt einen Überblick über die einschlägige wissenschaftliche Literatur und
Debatte. Anschließend wird das Dilemma in Bezug auf die verschiedenen Gruppen
aller Beteiligten (das heißt Betroffene, Justizangehörige und Psychotherapeut:innen)
untersucht. Schließlichwird ein Rahmen für die Lösung dieses Problems vorgeschlagen,
wobei der Schwerpunkt auf der Forschung in entscheidenden Bereichen, auf der
Erweiterung von Therapierichtlinien und Dokumentationsverfahren sowie auf der
Kommunikation dieser Bemühungen an alle Beteiligten liegt.

Schlüsselwörter
Erinnerung/Fehlbarkeit · Justiz · Erinnerungsprozesse · Sexualisierte Gewalt · Therapeutisches
Dilemma

Das Spannungsverhältnis zwischen der
Realität, dass sexualisierte Gewalt häu-
fig vorkommt, und der Möglichkeit,
verfälschte Erinnerungen zu induzie-
ren, stellt alle Beteiligten vor komplexe
Herausforderungen. Insbesondere im
Kontext der juristischen Aufklärung von
Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung wogt seit Jahren eine De-

batte, dass Psychotherapie die Glaub-
haftigkeit von Aussagen im juristischen
Kontext beschädigen könnte. Eine Ent-
scheidung zwischen Gerechtigkeit und
Gesundheit sollte in einem modernen
Sozial- und Rechtssystem keinem der
Beteiligten aufgebürdet werden.
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Aspekte des wissenschaft-
lichen Verständnisses von
Erinnerungsprozessen

Erinnerung wird als „spezielles, ins Be-
wusstsein tretendes Ereignis bzw. Erleb-
nis“ beschrieben [16]. Das autobiografi-
sche episodische Gedächtnis spielt eine
Schlüsselrolle bei der Speicherung vergan-
generpersönlicherErinnerungensowiebei
der Identitätsbildung. Es hilft uns im Um-
gang mit negativen Emotionen und Er-
fahrungen, aber auch dabei, ein soziales
Netzwerk aufzubauen und aufrechtzuer-
halten,einkontinuierlichesSelbstgefühlzu
entwickeln und unser zukünftiges Verhal-
ten zu steuern. Diese vier Funktionen ste-
hen in Zusammenhang mit psychischem
und körperlichem Wohlbefinden [45]. Die
komplexe Natur von Erinnerung kann al-
lerdings im juristischen Zusammenhang
zu Problemen und Dilemmata führen [11,
36].

Die Kognitionsforschung geht davon
aus, dass wir ein dreidimensionales Mo-
dell unserer Umwelt kreieren, das über
die Sinne ein fortlaufendes Update er-
hält. Dabei spielt Plastizität in neurona-
len Netzwerken eine zentrale Rolle [4]. Ei-
ne Gedächtnisspur zieht sich quer durch
das Gehirn, sodass viele Regionen hieran
beteiligt sind, beispielsweise die Sehzen-
tren, limbische, sensorische oder motori-
sche Areale. Orchestriert wird dies vom
Hippocampus [18]. Insgesamt zeigt sich
ein empfindliches Wechselspiel zwischen
Erregung und Hemmung, das heißt, wie
Reize im Gedächtnis wahrgenommen, ge-
speichert, abgerufen und verstärkt oder
abgeschwächt werden. Erinnerungen, po-
sitive wie negative, sind ein zentrales Ins-
trument, um uns durch das Leben zu füh-
ren. Negative Erinnerungen sind leichter
abrufbar, werden verzögert vergessen, le-
bendiger erinnert, dafür allerdings weni-
ger überprüft und nur selektiert erinnert
[49].

Erinnerungmuss als differenzierter Pro-
zess verstanden werden. Aktuelle Konzep-
te empfehlen, sich dies zunutze zu ma-
chen, und plädieren dafür zu trainieren,
bestimmte, quälende Formen der Erin-
nerungen an ein aversiv erlebtes Ereig-
nis gezielt zu unterdrücken, wenn die-
se zu einer erheblichen Beeinträchtigung
der Lebensqualität führen [34]. Ein ande-

rer Forschungsstrang stellt die Frage nach
der individuellen selbstrelevanten emo-
tionalen Valenz von traumatisch erlebten
Erinnerungen [44] und diskutiert Beson-
derheiten traumatischer Erinnerungsfrag-
mente im Unterschied zur Erinnerung an
nichttraumatische traurige Erlebnisse [31].
Besonders im Zusammenhang mit stark
mit Erinnerung verbundenen Krankheits-
bildern wie Depressionen und posttrau-
matischer Belastungsstörung (PTBS) wer-
den Einbußen in der Spezifität (das heißt
Erinnerungen an ein bestimmtes, zeitlich
zugeordnetes Erlebnis) und der Kohärenz
(narrativer Ausdruck der Gesamtstruktur
der autobiografischen Erinnerungen) des
Gedächtnisses festgestellt [33, 45]. Auffäl-
ligkeiten finden sich zudem bei dissozia-
tiven Störungen inklusive der dissoziati-
ven Identitätsstörung, bei denen eine ver-
änderte Gedächtnisfunktion denwesentli-
chen psychopathologischen Kern darstellt
[47].

» Erinnerungsprozesse sind
in unterschiedliche funktionale
Bereiche aufgegliedert

Die Forschung zeigt, dass Erinnerungspro-
zesse in unterschiedliche funktionale Be-
reiche aufgegliedert und abhängig von
den jeweiligen Umständen sind [34, 49].
JedeTheorievonErinnerungunterscheidet
vielfältige Formen, die zwar miteinander
vernetzt sind, aber trotzdem erhebliche
Unterschiede in ihrer Funktionsweise und
Auswirkung aufweisen. Als Beispiel sei die
Unterscheidung in das deklarative unwill-
kürliche Gedächtnissystem, das nichtde-
klarative unwillkürliche Gedächtnissystem
und das deklarative willkürliche Gedächt-
nissystem ausgeführt [20, 46]. Dieses Mo-
dell der multiplen Erinnerungssysteme ist
demVerständnis des Kontexts von sexuali-
sierter Gewalt und Trauma besonders för-
derlich.

GemäßdiesemModell istdasdeklarati-
veunwillkürlicheGedächtnissystemdurch
unerwünschte, emotional aversive Erinne-
rungen gekennzeichnet, die unaufgefor-
dert in Form von sensorischen Bildern in
denSinnkommen.DiesähnelteinemKern-
symptom der PTBS – dem unwillkürlichen
Wiedererleben des traumatischen Ereig-
nisses in Form von sich aufdrängenden
Erinnerungen und Flashbacks [8].

Das nichtdeklarative unwillkürliche
Gedächtnissystem ist verbunden mit au-
tomatischenpsychophysiologischenReak-
tionen, wobei diese Reaktionen typischer-
weise durch traumabezogene Hinweise
ausgelöst werden, aber auch spontan
auftreten können. Hierin spiegeln sich
charakteristische PTBS-Symptome wie
erhöhte physiologische Reaktionen auf
traumabezogene Reize, Hyperarousal und
Hypervigilanz wider.

Das deklarative willkürliche Gedächt-
nissystemumfassthingegenabsichtlicher-
innerte Episodenund Fakten, die geäußert
werden, wenn man sich bewusst entschei-
det, über das Trauma zu berichten. Der
Bericht eines stattgefundenen Ereignisses
ist für die diagnostische Einordnung rele-
vant, aber auch für die Anzeigeerstattung
eines strafrechtlich relevanten Ereignisses.

Dieses Modell verdeutlicht die klini-
scheBeobachtung, dass bestimmte, indie-
sem Falle die unwillkürlichen Modi der Er-
innerung Leiden verursachen und daher
Ziel leitliniengerechter traumafokussierter
psychotherapeutischer Behandlung sind,
während andere, die willkürlichen, für ju-
ristische Aussagen bedeutsam sind und
durch eine Behandlung auch gestärkt wer-
den können [14, 20, 22].

Wissenschaftliche und juristische
Kontroversen um veränderte und
beeinflusste Erinnerungen

Dass Erinnerungen beeinflussbar sind,
zeigte eine Vielzahl von Studien [9, 30, 37].
Äußere Einflüsse, beispielsweise suggesti-
ve Befragungen, können das Gedächtnis
verändern [5, 30]. Scheinerinnerungen, die
keine Erlebnisgrundlage haben, können
subjektiv für wahr gehalten werden und
sich dann phänomenologisch nicht von
echten Erinnerungen unterscheiden [11].
Interessanterweise scheint es weit mehr
Studien zu Scheinerinnerungen zu geben
als Studien über das Suggerieren davon,
dass Erlebnisse nicht geschehen sind, wo-
bei Letzteres zu Auslassungsfehlern bzw.
falschen Nichterinnerungen führen kann.
Selbst innere Einflüsse wie Lügen und Ver-
schweigen können zu Veränderungen in
der Überzeugung führen, ob ein Ereignis
stattgefunden hat [7, 28, 30]. Menschen
kann suggeriert werden, dass Ereignisse
oder Details davon vorhanden waren,
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obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutraf
[6]. Es kann aber auch fälschlicherweise
suggeriert werden, dass bestimmte Ereig-
nisse oder Details nicht erlebt wurden,
obwohl sie tatsächlich vorhanden waren
[13, 38]. Auch dies sei bei Vernehmungen
zu beachten [30].

» Erst das Aussprechen von
Erinnerungen macht diese juristisch
relevant

Darüber hinaus bedeutet das Versäumnis,
über ein traumatisches Ereignis wie etwa
sexuellen Missbrauch zu berichten, nicht,
dass man sich überhaupt nicht daran erin-
nern kann [26]. Oft werde eine aversive Er-
innerung „subjektiv“ vergessen, das heißt
unterdrückt und sei dann nicht mehr prä-
sent, hätte bei Nachfrage jedoch hervor-
geholt werden können. Dieses subjektive
Vergessen steht in positivem Zusammen-
hangmit stärkerer Traumasymptomatik im
Erwachsenenalter und dem Verschweigen
von Missbrauch in der Kindheit [51]. Eine
psychotherapeutische Behandlung kann
dann die Bedingungen bieten, solche Er-
innerungen auszusprechen [2, 3]. Erst das
AussprechenvonErinnerungenmachtdie-
se juristisch relevant.

Erläuterung der Dilemmata der
beteiligten Gruppen

Rechtsprechung und Gesellschaft stehen
vor der Herausforderung, faire Verfahren
und Unterstützung für Opfer zu gewähr-
leisten, ohne dabei die Rechte der Be-
schuldigtenzuvernachlässigen. Insgesamt
bleibt die Thematik komplex und erfordert
eine ausgewogene Betrachtung der psy-
chotherapeutischen, rechtlichen und ethi-
schen Aspekte. Es sind hierbei ein Inter-
essenkonflikt und eine Rechtsgüterabwä-
gung wissenschaftlich und ethisch auszu-
loten, die interdisziplinär bislang ungelöst
sind: Wie kann der Schutz von Opfern ge-
währleistet und gleichzeitig sichergestellt
werden, dass die Rechte aller Beteiligten,
insbesondere auch möglicher Beschuldig-
ter, respektiert werden?

Dilemma der Betroffenen

Weltweit hat etwa ein Drittel aller Frau-
en einmal im Leben sexualisierte Gewalt

erlebt, wobei die Prävalenzschätzungen
sehr unterschiedlich sind [17]. Das Bundes-
kriminalamt (BKA) betont, dass Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung in
Deutschland über alle gesellschaftlichen
Gruppen hinweg ein Problem darstellen,
mit einem hohen Anteil an Fällen im sozia-
len Nahfeld. Die Dunkelziffer liege dabei
deutlich höher als die rund 118.000 ge-
meldeten Fälle im Jahr 2022 [12].

Langzeitfolgen können sich unter an-
derem imBeziehungsalltag, inder gesund-
heitlichen Verfassung, im Beruf und in der
sozialen Einbindung der Betroffenen zei-
gen [24, 35]. In einigen Fällen werden psy-
chischeFolgeerscheinungenwieeinePTBS
erst nach Jahren aktiv [40].

Opfern sexueller Straftaten stehen viel-
fältige Rechte zu undUnterstützungsmög-
lichkeiten beiseite [50]. Zudem besteht
nach dem im Sozialgesetzbuch (SGB) XIV
geregelten Sozialen Entschädigungsrecht
(SER) Anspruch auf ein Fallmanagement
über die Versorgungsbehörde bei psychi-
schen Beschwerden, auf schnelle Hilfe in
einer Traumaambulanz (siehe Giesmann
et al. in dieser Ausgabe, https://projekt-
hilft.de) sowie auf ausreichende gesund-
heitliche Versorgung und Psychotherapie
[41].

Im günstigsten Fall hat die Opferzeu-
genvernehmung nach einer Straftat schon
vor einer Psychotherapie stattgefunden.
EinDilemmazwischenGesundheitundGe-
rechtigkeit kann dennoch auftreten, wenn
sich Symptome einer PTBS entwickelt ha-
ben und die Empfehlung zu einer trau-
mafokussierten Behandlung zeitgleichmit
einem laufenden Prozess im Raum steht.
Wichtig ist zu betonen, dass traumafokus-
sierte Verfahren deutlich höhere Effekt-
stärken zeigen als nichttraumafokussierte
[35].

» Nicht immer gelingt es
Betroffenen, sich zeitnah an
Strafverfolgungsbehörden zu
wenden

Nicht immer gelingt es Betroffenen, sich
zeitnah an Strafverfolgungsbehörden zu
wenden. Häufig warten sie viele Jahre,
bevor sie etwas preisgeben, und die Of-
fenlegung erfolgt in der Regel stückweise,
wenn das Vertrauen zum Empfänger auf-
gebaut ist [2, 3]. Häufige Gründe für eine

verlängerte Offenbarungslatenzwaren ein
jüngeres Alter zu Beginn des Missbrauchs,
innerfamiliäre Beziehungen zumTäter [21]
sowie Scham und Schuldgefühle [1]. Nicht
selten sind Psychotherapeut:innen die ers-
ten, denen sich Betroffene offenbaren.

Doch der Verdacht der Beeinflussung
der Erinnerung durch Psychotherapie ver-
schlechtert die Chancen von Behandelten,
dass ihren Angaben Glauben geschenkt
wird, und zwar maßgeblich auch weil der
Bundesgerichtshof (BGH) dort eine „be-
sondere Glaubhaftigkeitsprüfung“ fordert
(4 StR 1/17 – 22.06.2017; [11]). Eine zu-
sätzliche Schwierigkeit entsteht, wenn das
Erinnern an ein traumatisches Erlebnis im
Rahmen des psychotherapeutischen Pro-
zesses erstmalig stattgefunden hat und
der Wunsch nach Anzeige entsteht.

ImErgebnis entsteht fürBetroffeneeine
unhaltbare Situation. Einerseits haben sie
ein Recht auf eine wirksame psychothera-
peutische Behandlung der Folgen von er-
littener sexualisierter Gewalt, andererseits
habensieeinenAnspruchdarauf,denStaat
anzuhalten, diese Verbrechen strafrecht-
lich zu verfolgen. Dass sich diese beiden
Rechte in ihrer Geltendmachung gegen-
seitig imWege stehen, istmit einermoder-
nen Rechtsordnungunvereinbar, vor allem
dann, wenn dieser Widerspruch von den
Betroffenen selbst getragen werden muss.

Dilemma der Justizangehörigen

Der Blick auf Erinnerung in Zeugenaussa-
gen aus juristischer Perspektive folgt dem
definierten Ziel der Tatsachenfeststellung
und der Beweiswürdigung [42]. Bei der
Konstellation Aussage gegen Aussage, wie
sie bei sexualisierter Gewalt häufig ist, sind
Richter in denUrteilsbegründungen ange-
halten, Aspekte der Empfänglichkeit für
Suggestion, aktives Suggerieren, die Plau-
sibilität des Ereignisses und des zwischen-
zeitlichen Nichterinnerns, die Generierung
bildhafter Vorstellungen und Quellenver-
wechslungsfehler zu berücksichtigen [48].
Die sogenannten Wormser Prozesse Ende
der 1990er-Jahre [42] waren diesbezüglich
ein großer Einschnitt in der Beurteilungs-
genese. Für eine Verurteilung aufgrund
einer einzigen belastenden Aussage be-
stehen seither verbindliche methodische
Vorgaben [11], wie das hypothesengelei-
tete Vorgehen in Glaubhaftigkeitsbeurtei-
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lungen,diemethodischeAnnahmederUn-
wahrheit der Aussage („Nullhypothese“)
bzw. der Gedächtnisverfälschung („Sug-
gestionshypothese“) sowie die Überprü-
fung dieser Hypothesen durch Falsifizie-
rung [11]. Als hoch im Verdacht stehender
Umstandgilt, dass die Erinnerung starkbe-
einflusst worden sein könne, wenn Opfer-
zeugen den Vorfall ausführlich mit Thera-
peut:innen, Hilfeeinrichtungen oder Fami-
lienangehörigen besprochen haben, was
zur Unwiderlegbarkeit der „Suggestions-
hypothese“ führe [11]. Insbesondere das
Erinnern eines traumatischen Ereignisses
nach langer Zeit wird verdächtigt, thera-
peutisch suggeriert worden zu sein [37],
und dies umso mehr, wenn es erstmals
innerhalb der Psychotherapie stattfindet
[14].

Eine Vielzahl wissenschaftlicher Veröf-
fentlichungen diskutiert die Möglichkeit,
falsche oder verfälschte Erinnerungen zu
erzeugen [9, 37]. Allerdings wird auch im-
mer häufiger betont, dass das Suggerie-
ren von Nichterfahrungen gegenüber Op-
fern, Zeugen und Verdächtigen weniger
beachtet würde. Es könne beispielswei-
se genauso zu Fehlidentifikationen und
falschen Geständnissen führen, wenn die
Täter ihre Opfer zum Schweigen brächten
und behaupteten, es sei nichts geschehen
[30]. Andere neue Befunde sind, dass Fäl-
le von wiedererlangten Erinnerungen in
einem therapeutischen Umfeld nur eine
Minderheit der Fälle von wiedererlangten
Erinnerungen an traumatische Ereignisse
darstellen und dass dies unabhängig von
der Art der Therapie zu sein scheint [15].

Es ist gut belegt, dass traumafokus-
sierte Therapien die wirksamsten Ansät-
ze zur Behandlung der PTBS darstellen,
was seinen Niederschlag in entsprechen-
den evidenzbasierten Empfehlungen ge-
funden hat [35]. Dem steht jedoch entge-
gen, dass genau diese Therapietechniken
besonders häufig in den Verdacht geraten,
Erinnerungen zumSchadenderGlaubwür-
digkeit zu verändern [23, 29].

Das Dilemma der Justizbeamt:innen
liegt also im aus historisch guten Grün-
den erwachsenen Misstrauen gegenüber
im beraterischen oder psychotherapeuti-
schen Kontext berichteten oder aufgetre-
tenen Erinnerungen und im verlorenen
Vertrauen, dass der therapeutische Um-
gang mit Erinnerungen so erfolgt, dass

die Glaubhaftigkeit nicht beschädigt wird.
Dadurch kann der Eindruck entstehen,
dass zwischen Psychotherapie und Glaub-
haftigkeit entschieden werden müsse.

Dilemma der Psycho-
therapeut:innen

ZielpsychotherapeutischerBehandlung ist
das Lindern von Leid und die Erarbeitung
von Perspektiven für die Zukunft und nicht
das Bemühen, Erinnerung wiederzufinden
[9]. Allerdings stehen am Anfang jeder
medizinischen Behandlung parallel zum
Aufbau einer tragfähigen therapeutischen
Beziehung eine Anamneseerhebung und
eine differenzierte Diagnostik. Für beides
ist es unabdingbar, auchnachBelastungen
und potenziell traumatischen Erlebnissen
im bisherigen Leben zu fragen und de-
ren Bedeutung für die aktuelle psychische
Befindlichkeit einzuschätzen. Eine verant-
wortlichePsychotherapeut:in ist sichdabei
immer bewusst, dass nicht nach solchen
Erinnerungen „gesucht“ werden soll, aber
gleichzeitig ein Rahmen geboten werden
soll, um das Mitteilen entsprechender Er-
innerungen zu ermöglichen [9, 36]. Sobald
von einer Straftat berichtet wird, stehen
Therapeut:innenallerdings vorderHeraus-
forderung, die Bedeutung von Psychothe-
rapie bezüglich juristischer Belange mit zu
bedenken und darüber aufzuklären [11].

Kognitionswissenschaftliche Erkennt-
nisse haben in dieser Konstellation einen
neuen Stellenwert. Sie sind wichtig, um
für innovative Therapieverfahren offen
zu sein. Darüber hinaus schärfen sie das
Bewusstsein, dass jede menschliche Kom-
munikation und insbesondere diejenige
mit einem hohen Vertrauensbonus, wie
in der therapeutischen Bindung, beson-
deren Einfluss auf das Erinnerungssystem
birgt. Spezialisierte Traumatherapie kann
helfen, mit den Auswirkungen sexuali-
sierter Gewalt umzugehen. Bei trauma-
fokussierten Ansätzen steht im Zentrum
die Linderung von Symptomen, bei de-
nen davon ausgegangen wird, dass sie
auf das deklarative und nichtdeklarative
unwillkürliche Gedächtnis zurückzuführen
sind, wie Intrusionen und psychophysio-
logischen Beschwerden [20]. Zwar bedarf
es hierzu eines Wachrufens von Erin-
nerungsspuren [25], es ist aber nie das
Ziel, den Erinnerungsinhalt an sich zu

verändern. Das willkürliche Gedächtnis
lässt sich durch psychotherapeutische
Unterstützung sogar stärken [14, 22], es
kann allerdings auch empfänglicher für
spontane Fehlerinnerungen werden [23].

Entsprechend hält die Kontroverse um
die Anwendung traumafokussierter Ver-
fahren während eines laufenden Gerichts-
verfahrens weiter an [11, 36]. So fand eine
Untersuchung zu Augenbewegungen, wie
sie bei „eyemovement desensitization and
reprocessing“ (EMDR) eingesetzt werden,
zwar mehr korrekte Erinnerungen, aber ei-
ne Erhöhung spontaner Fehlerinnerungen
[23]. Insbesondere Verfahren, die mit Bil-
dern arbeiten, wie imaginative Verfahren,
stehen im Verdacht, Erinnerungsphäno-
mene zu verfälschen oder gar Scheinerin-
nerungenzuproduzieren[27]. JüngereUn-
tersuchungen [20] stellen dies infrage; sie
haben ergeben, dass sich die Anzahl der
richtigen Details im freien Abruf bei der
Gruppe, die das imaginative Verfahren er-
halten hatte, sogar verbesserte, nicht aber
bei der Kontrollgruppe. Diese Ergebnisse
ausderLaborforschungstehenimEinklang
mit der Beobachtung, dass während einer
Strafverfolgung wegen sexuellen Kindes-
missbrauchsdieErinnerungsbeständigkeit
10–16 Jahre später und die Inanspruch-
nahme einer Therapie positiv korrelierten
[22].

Trotz dieser ermutigenden Ergebnis-
se bleibt in der Arbeit mit psychischen
Folgen strafrechtlich relevanter Erinnerun-
gen das Dilemma, durch psychotherapeu-
tisches Arbeiten einerseits ein vertrauens-
volles therapeutisches Bündnis zu etablie-
ren, in demmit großer Offenheit traumati-
sche Erlebnisse berichtet werden können,
andererseits aber in die Gefahr zu gera-
ten, die Glaubhaftigkeit von Aussagen der
Behandelten im juristischen Prozess zu be-
schädigen.

Schlussfolgerungen für die
psychotraumatologische Arbeit

Aus den oben ausgeführten Dilemmata
lassen sich einige Implikationen für den
Umgang mit Erinnerungen während eines
laufenden oder angestrebten Gerichtsver-
fahrens ableiten. Die Psychotraumatologie
sollte dies als Ansporn sehen, mithilfe von
Forschung, Leitlinien, guten Dokumentati-
onsanleitungen und Kommunikation das
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Vertrauen Justizangehöriger darin zu stär-
ken,dasseinepsychotraumatologischeBe-
handlung auch dazu beitragen kann, die
Verfälschung von strafrechtlich relevanten
Erinnerungen zu minimieren.

Eine unterstützende Umgebung und
Validation sind für die Heilung von Men-
schen,dievonsexualisierterGewaltbetrof-
fen sind, entscheidend. Traumainformierte
Gesprächsführung sollte allen Berufsgrup-
pen selbstverständlich sein, die mit von
sexualisierter Gewalt Betroffenen arbeiten
[39]. Erinnerungen, die erst später im Le-
ben oder im Zuge einer Therapie wieder-
kehren oder neu auftreten, können wahr,
falsch oder eineMischung aus beidem sein
[9]. Sie bedürfen eines erhöhten Grades an
Vorsicht im Umgang, vor allem im Zusam-
menhang mit Vorgängen der Justiz. So ist
es etwa von therapeutischer Seite unbe-
dingt zu vermeiden, aus Verhaltensmerk-
malen auf das Vorhandensein „verschüt-
teter“ Erinnerungen zu schließen und zu
forcieren, solche „freizulegen“ [9, 14]. Eine
reflektierte und sensibleHerangehenswei-
se ermöglicht es Therapeut:innen, effek-
tiv mit Menschen zu arbeiten, deren Ge-
dächtnisprozesse möglicherweise beein-
flusst oder umstritten sind, und gleich-
zeitig die Integrität der therapeutischen
Beziehung zu bewahren.

Therapeutische Interventionen, die auf
psychische Stabilisierung in der Gegen-
wart fokussieren, gelten als risikoarm in
Bezug darauf, Einfluss auf Erinnerungs-
prozesse zu nehmen [36]. Sie genügen
aber bei Vorliegen einer PTBS nicht der
erforderlichen Behandlung. Die leitlinien-
gerechte traumafokussierte Therapie kon-
zentriert sich hauptsächlich auf traumati-
sche Erinnerungen bzw. Intrusionen, die
als unkontrollierte unwillkürliche Erinne-
rungen wiederkehren [8], und zielt darauf
ab, derenbelastendeund intrusiveAuswir-
kungen zu verringern [9, 35]. Unerwünsch-
te Erinnerungen erfordern allerdings die
reflexive Ausrichtung der Aufmerksamkeit
und den Zugang zum Bewusstsein, um
beispielsweise durch hemmende Kontrol-
le wirksam unterdrückt zu werden [25].
Behandlungen, die dies berücksichtigen,
wie traumafokussierte Verfahren, sollten
das realitätsgerechte willkürliche Abrufen
vonstrafrechtlichrelevantenErinnerungen
nichtbeeinträchtigen, sondernwennmög-
lich sogar stärken.

Gefragt istweitereForschungzuErinne-
rungsveränderungen in ihrer Vielfältigkeit,
unter anderem mit den Mitteln der Labor-
forschung in einer virtuellen Umgebung
[43], im klinischen Kontext und im Kon-
text von Aussagesituationen [19]. Beispie-
le sind Forschungsarbeiten zu einzelnen
in Psychotherapie und traumafokussier-
ter Therapie [25] adressierten Symptomen
und zu spezifischen in der Therapie ange-
wendeten Techniken [20, 23]. Wichtig sind
aber auch klinische Studien, die zusätz-
lich kognitionswissenschaftliche Aspekte
in Bezug auf rechtswissenschaftliche Fra-
genberücksichtigen [19], genausowieFor-
schung bezüglich der vielfältigen Einflüs-
se auf Zeugenaussagen bei Anzeigen von
sexualisierter Gewalt oder Aussagen vor
Gericht auch außerhalb einer Psychothe-
rapie [11, 32]. Diese Fragenund Ergebnisse
sollten sich inderÜberarbeitungklinischer
Leitlinien zu allen traumaassoziierten psy-
chischen Störungen niederschlagen und
dadurch in der Praxis verankern. Ihre Über-
prüfung könnte zudem in einer etwaigen
Begutachtung bei strittigen Fällen heran-
gezogen werden.

» Ein wesentliches Element
ist sicherlich die differenzierte
Dokumentation

Ein wesentliches Element ist sicherlich die
differenzierte Dokumentation, insbeson-
derewenntatrelevante Informationenthe-
matisiert werden, inklusive der inhaltli-
chen Ausgestaltung der Aussage bzw. der
Befragungsmodalitäten, die diese hervor-
gerufen haben [11, 14, 36]. Wünschens-
wert sind die Erarbeitung, Erprobung und
Akkreditierung von Dokumentationstools,
die vor dem Einsatz traumafokussierter
Techniken eingesetzt werden und auch
für Justizangehörige und Begutachtende
transparent gemacht werden können, so-
dass sich diese auf eine korrekte Anwen-
dung der Leitlinien verlassen können [10,
11].

Ein weiteres wesentliches Element ist
die Kommunikation mit allen Beteiligten.
Therapeut:innen sind nach dem Patien-
tenrechtegesetz verpflichtet, über Psycho-
therapie und das vorgesehene spezielle
Verfahren aufzuklären. Eine transparente
Kommunikation über ihre therapeuti-
schen Ansätze sollte unter anderem die

möglichen Auswirkungen auf Erinne-
rungen und Erinnerungsverfälschungen
beinhalten. Ein Bewusstsein für ethische
Grundsätze ist von entscheidender Bedeu-
tung, umsicherzustellen, dassdieTherapie
die Autonomie und das Wohlbefinden der
Behandelten gleichermaßen respektiert.
Darüber hinaus sollte die Kommunikati-
on fachübergreifend stattfinden, und die
besonderen Belange von Menschen, die
sexualisierte Gewalt erlebt haben, sollten
sich in Schulungen aller Berufsgruppen
niederschlagen.

Fazit für die Praxis

4 Die Wechselwirkungen zwischen Kogniti-
onswissenschaft und Folgen sexualisier-
ter Gewalt sind komplex. Die differenzier-
te Natur von Erinnerungen, die Kontext-
abhängigkeit beim Abruf der Erinnerun-
gen und deren Beeinflussbarkeit umfas-
send zu verstehen, ist entscheidend, um
gerechte Verfahren, angemessene Unter-
stützung fürOpferundeine ausgewogene
Berücksichtigung der Rechte aller Betei-
ligten sicherstellen zu können.

4 Therapeut:innen, Jurist:innen und die Ge-
sellschaft insgesamt stehen vor der Her-
ausforderung, ethische und wissenschaft-
lich fundierte Ansätze zu entwickeln, um
eine Therapie möglich zu machen, oh-
ne dass diese im Generalverdacht steht,
prozessrelevante Erinnerungen unglaub-
würdig zu machen.

4 Insgesamt erfordert das parallele Be-
wusstsein für die Möglichkeit von Erin-
nerungsbeeinflussungen einerseits und
den Behandlungsbedarf angesichts psy-
chischer Folgen sexualisierter Gewalt an-
dererseits ein ausgewogenes und ein-
fühlsames Herangehen an die therapeu-
tische Praxis sowie eine kontinuierliche
Reflexion über ethische Standards und
Forschungsergebnisse.

4 Ziel ist ein multidisziplinärer Ansatz, der
die Zusammenarbeit aller beteiligten
Gruppen, einschließlich der Betroffenen,
fördert und die jeweiligen Rechte aller im
Blick hat.
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